
Datenschutzhinweis im Zusammenhang mit der Auszahlung eines 

„Startgroschens“ für neugeborene Bürger 

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist die Gemeinde Neuhaus a.Inn, Klosterstr. 

1, 94152 Neuhaus a.Inn, Tel.: 08503 91110, E-Mail: info@neuhaus-inn.de 

Den behördlichen Datenschutzbeauftragten können Sie unter folgenden Daten erreichen: 

Landratsamt Passau, Datenschutz, datenschutz@landkreis-passau.de , Tel.: 0851 / 397 771 

Ihre Daten werden zur Auszahlung eines „Startgroschens“ für neugeborene Bürger  

verarbeitet. 

Rechtsgrundlage sind:  Art. 6 Abs. 1 DSGVO, Gemeinderatsbeschluss vom 02.03.2009 

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns an folgende Stellen weitergegeben: 

• Banken im Lastschrift-bzw. Überweisungsverfahren 

Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihrer Rechte bei der 

Verarbeitung erhalten Sie im Internet unter www.neuhaus-inn.de abrufen. 

Alternativ erhalten Sie diese Informationen auch von Ihrem zuständigen Sachbearbeiter. 

Zudem können Sie alle Informationen auch beim o. g. behördlichen 

Datenschutzbeauftragten erfragen. 

 

Einwilligung: 

Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für den o.g. Zweck 

ein. 

Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen durch Mitteilung an 

info@neuhaus-inn.de  für die Zukunft widerrufen werden.  

In diesem Fall erfolgt dann keine weitere Verarbeitung mehr; alle bei der Gemeinde Neuhaus 

a.Inn gespeicherten Daten werden dann gelöscht. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 

_____________________ 

(Datum) 

 

_____________________ 

(Unterschrift) 


